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(54) Schirm

(57) Die Erfindung betrifft einen Schirm, umfassend
einen Schirmgriff (1), ein am Schirmgriff (1) angeordne-
tes, zusammenschiebbares Schirmgestell (2) mit Be-
spannung (3), ein die Bespannung (3) umhüllendes, zum
Schirmgriff (1) hin offenes Futteral (4) und ein am Schirm
befestigtes Etikett (5). Nach der Erfindung ist vorgese-
hen, dass das Etikett (5) mit einem ersten Abschnitt (5.1)
am Schirmgriff (1) abgewandten Ende des Schirmge-
stells (2) befestigt ist, dass das Etikett (5) mit einem zwei-
ten, sich an den ersten anschließenden Abschnitt (5.2)
zwischen der Bespannung (3) und dem Futteral (4) ver-
laufend ausgebildet ist und dass das Etikett (5) mit einem
dritten, sich an den zweiten anschließenden Abschnitt
(5.3) schirmgriffseitig aus dem Futteral (4) heraus ste-
hend ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schirm gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Ein Schirm der eingangs genannten Art ist all-
gemein bekannt. Ein solcher besteht aus einem Schirm-
griff, einem am Schirmgriff angeordneten, zusammen-
schiebbaren Schirmgestell mit Bespannung, einem die
Bespannung umhüllenden, zum Schirmgriff hin offenen
Futteral und einem am Schirm befestigten Etikett. Auf
diesem Etikett befinden sich Informationen zum Schirm,
also zum Beispiel eine Typenbezeichnung oder auch der
Preis. Die Befestigung des Etiketts erfolgt typischer Wei-
se mit einem Kunststofffaden, der das Etikett mit dem
Schirm verbindet und der mit einer so genannten Etiket-
tierpistole angebracht wird.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Schirm der eingangs genannten Art zu verbessern.
Insbesondere soll die Anbringung des Etiketts am Schirm
verbessert werden.
[0004] Diese Aufgabe ist mit einem Schirm der ein-
gangs genannten Art durch die im Kennzeichen des Pa-
tenanspruchs 1 aufgeführten Merkmale gelöst.
[0005] Nach der Erfindung ist also vorgesehen, dass
das Etikett mit einem ersten Abschnitt am Schirmgriff ab-
gewandten Ende des Schirmgestells befestigt ist, dass
das Etikett mit einem zweiten, sich an den ersten an-
schließenden Abschnitt zwischen der Bespannung und
dem Futteral verlaufend ausgebildet ist, und dass das
Etikett mit einem dritten, sich an den zweiten anschlie-
ßenden Abschnitt schirmgriffseitig aus dem Futteral her-
aus stehend und für einen Käufer (gut) sichtbar ausge-
bildet ist.
[0006] Mit anderen Worten ausgedrückt, wird das Eti-
kett erfindungsgemäß nicht mehr mit einem Kunststoff-
faden am so genannten Mini-Schirm befestigt, sondern
die Formgebung und Positionierung des Etiketts selbst
führt vorteilhaft dazu, dass die Lage des Etiketts zum
Schirm sehr präzise festgelegt ist und dieses nicht mehr
unbestimmt vom Schirm herab hängen kann. Bei einer
Vielzahl von nebeneinander positionierten Schirmen hat
die erfindungsgemäße Lösung darüber hinaus den Vor-
teil, dass sich die Etiketten der einzelnen Schirm nicht
verhaken können.
[0007] Andere vorteilhafte Weiterbildungen ergeben
sich aus den abhängigen Patentansprüchen.
[0008] Der erfindungsgemäße Schirm einschließlich
seiner vorteilhaften Weiterbildungen gemäß der abhän-
gigen Patentansprüche wird nachfolgend anhand der
zeichnerischen Darstellung eines bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert.
[0009] Es zeigt

Figur 1 schematisch im Teilschnitt den erfindungsge-
mäßen Schirm mit Etikett.

[0010] Der in Figur 1 schematisch dargestellte (Mini-)
Schirm besteht aus einem Schirmgriff 1, einem am

Schirmgriff 1 angeordneten, zusammenschiebbaren
Schirmgestell 2 mit Bespannung 3, einem die Bespan-
nung 3 umhüllenden, zum Schirmgriff 1 hin offenen Fut-
teral 4 und einem am Schirm befestigten Etikett 5.
[0011] Bei der Lösung nach Figur 1 endet das Futteral
4 schirmgriffseitig am Übergangsbereich zwischen
Schirmgriff 1 und Bespannung 3. Die Erfindung ist aber
genauso gut bei solchen Schirmen einsetzbar, bei denen
das Futteral 4 auch den Schirmgriff 1 selbst mit um-
schließt.
[0012] Wesentlich für den erfindungsgemäßen Schirm
ist, dass das Etikett 5 mit einem ersten Abschnitt 5.1 am
Schirmgriff 1 abgewandten Ende des Schirmgestells 2
befestigt ist, dass das Etikett 5 mit einem zweiten, sich
an den ersten anschließenden Abschnitt 5.2 zwischen
der Bespannung 3 und dem Futteral 4 verlaufend aus-
gebildet ist und dass das Etikett 5 mit einem dritten, sich
an den zweiten anschließenden Abschnitt 5.3 schirm-
griffseitig aus dem Futteral 4 heraus stehend ausgebildet
ist.
[0013] Wie aus Figur 1 gut ersichtlich, ergibt sich auf
diese Weise ein Schirm mit einem Etikett, dessen Posi-
tion dauerhaft präzise festgelegt ist. Der dritte Abschnitt
5.3 ist dabei an seiner sichtbaren, nach außen gewand-
ten Oberfläche mit einer Information (Typenbezeich-
nung, Preisangabe etc.) bedruckt ausgebildet.
[0014] Das Etikett ist insbesondere für die Phase des
Verkaufs am Schirm befestigt. Die Befestigung erfolgt
bereits während der Produktion des Schirms, worauf wei-
ter unten noch genauer eingegangen wird. Nach dem
Verkauf kann der Käufer das Futteral entfernen, das Eti-
kett rückstandsfrei vom Schirm abreißen und wegwerfen.
[0015] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass das
Etikett 5 als länglicher, insbesondere im wesentlichen
rechteckiger Streifen ausgebildet ist. Dabei weist es vor-
zugsweise eine Länge auf, die ein Vielfaches größer ist
als seine Breite, wobei die Breite wiederum ein Vielfa-
ches größer ist als die Dicke des Etiketts.
[0016] Weiterhin ist vorgesehen, dass der erste Ab-
schnitt 5.1 etwa im rechten Winkel zum zweiten Abschnitt
5.2 und der zweite Abschnitt 5.2 etwa parallel zum dritten
Abschnitt 5.3 verlaufend ausgebildet ist. Der Übergang
vom zweiten zum dritten Abschnitt ist dabei in Figur 1
nicht ganz realistisch dargestellt, denn in Wirklichkeit ist
das Etikett an dieser Stelle vorzugsweise einfach (und
nicht doppelt) umgeknickt ausgebildet. Außerdem ist be-
vorzugt vorgesehen, dass der erste Abschnitt 5.1 sowohl
kürzer als der zweite als auch kürzer als der dritte Ab-
schnitt 5.2, 5.3 und der zweite Abschnitt 5.2 länger als
der dritte Abschnitt 5.3 ausgebildet ist.
[0017] Bezüglich der verwendeten Materialen ist be-
vorzugt vorgesehen, dass das Etikett 5 aus Zellstoff, ins-
besondere Pappe oder Papier, gebildet ist, während die
Bespannung 3 und das Futteral 4 aus Stoff gebildet sind.
[0018] Bezüglich der Befestigung des Etiketts 5 am
Schirm ist vorgesehen, dass die Bespannung 3 am
Schirmgriff 1 abgewandten Ende des Schirmgestells 2
zwischen dem Schirmgestell 2 und einem Befestigungs-
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element 6 angeordnet ist. Weiterhin ist vorgesehen, dass
das Etikett 5 am Schirmgriff 1 abgewandten Ende des
Schirmgestells 2 zwischen der Bespannung 3 und dem
Befestigungselement 6 angeordnet ist. Dabei weist das
Befestigungselement 6 bevorzugt eine runde, inbeson-
dere kreisförmige Außenkontur auf. Wie weiter oben be-
reits angedeutet, wird das Etikett 5 somit bereits bei der
Montage des Schirms, genauer gesagt, vor der Anbrin-
gung des Befestigungselements 6 am Schirm positio-
niert. Hierzu weist es bevorzugt eine (in Figur 1 nicht
dargestellte) Durchgangsöffnung auf, durch die das be-
festigungselement 6 mit dem Schirmgestell 2 verbunden
ist. Der Durchmesser der Durchgangsöffnung ist dabei
kleiner als der Durchmesser des Befestigungselements
6.

Bezugszeichenliste

[0019]

1 Schirmgriff

2 Schirmgestell

3 Bespannung

4 Futteral

5 Etikett

6 Befestigungselement

Patentansprüche

1. Schirm, umfassend einen Schirmgriff (1), ein am
Schirmgriff (1) angeordnetes, zusammenschiebba-
res Schirmgestell (2) mit Bespannung (3), ein die
Bespannung (3) umhüllendes, zum Schirmgriff (1)
hin offenes Futteral (4) und ein am Schirm befestig-
tes Etikett (5),
dadurch gekennzeichnet,
dass das Etikett (5) mit einem ersten Abschnitt (5.1)
am Schirmgriff (1) abgewandten Ende des Schirm-
gestells (2) befestigt ist,
dass das Etikett (5) mit einem zweiten, sich an den
ersten anschließenden Abschnitt (5.2) zwischen der
Bespannung (3) und dem Futteral (4) verlaufend
ausgebildet ist, und
dass das Etikett (5) mit einem dritten, sich an den
zweiten anschließenden Abschnitt (5.3) schirm-
griffseitig aus dem Futteral (4) heraus stehend aus-
gebildet ist.

2. Schirm nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Etikett (5) als länglicher, insbesondere im
wesentlichen rechteckiger Streifen ausgebildet ist.

3. Schirm nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Etikett (5) eine Länge aufweist, die ein Viel-
faches größer ist als seine Breite, wobei die Breite
ein Vielfaches größer ist als die Dicke des Etiketts.

4. Schirm nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Abschnitt (5.1) etwa im rechten Win-
kel zum zweiten Abschnitt (5.2) verlaufend ausge-
bildet ist.

5. Schirm nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Abschnitt (5.2) etwa parallel zum
dritten Abschnitt (5.3) verlaufend ausgebildet ist.

6. Schirm nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bespannung (3) am Schirmgriff (1) abge-
wandten Ende des Schirmgestells (2) zwischen dem
Schirmgestell (2) und einem Befestigungselement
(6) angeordnet ist.

7. Schirm nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Etikett (5) am Schirmgriff (1) abgewandten
Ende des Schirmgestells (2) zwischen der Bespan-
nung (3) und dem Befestigungselement (6) ange-
ordnet ist.

8. Schirm nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Befestigungselement (6) eine runde, inbe-
sondere kreisförmige Außenkontur aufweist.

9. Schirm nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Etikett (5) aus Zellstoff, insbesondere Pap-
pe oder Papier, gebildet ist.

10. Schirm nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der dritte Abschnitt (5.3) mit einer Information
bedruckt ausgebildet ist.
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